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§ 562 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Der Verfrachter ist verp ichtet, statt der vertragsmäßigen Güter andere, von dem Befrachter zur Verschi ung nach

demselben Bestimmungshafen ihm angebotene Güter anzunehmen, wenn dadurch seine Lage nicht erschwert wird.

(2) Diese Vorschrift ndet keine Anwendung, wenn die Güter im Vertrage nicht bloß nach Art oder Gattung, sondern

speziell bezeichnet sind.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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